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Anregung der Republikaner NRW zur Ehrenbürgerschaft Victor Orbáns 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Ostbevern macht von seinem Rückholrecht gemäß § 1 Abs. 6 
der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des Rates der Gemeinde Ostbevern 
Gebrauch und trifft folgende Entscheidung: 
 
Die Anregung der Republikaner NRW auf Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Victor 
Orbán wird als unzulässig zurückgewiesen. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
keine 
 
 
Gleichstellung: 
 
Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 
 
 
 
 
 

Gemeinde Ostbevern 
Der Bürgermeister 
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Sachdarstellung: 
 
Der Landesvorsitzende der Republikaner NRW, Herr André Maniera, regt mit E-Mail 
vom 25. September 2015 an, Victor Orbán zum Ehrenbürger der Gemeinde Ostbevern 
zu ernennen. Die Begründung ist der beigefügten Anlage 1 zu entnehmen. 
 
Gemäß § 24 GO NRW hat jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit an-
deren schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten der Gemein-
de an den Rat zu wenden.  
 
Der Städte- und Gemeindebund NRW teilt mit Schreiben vom 29.09.2015 mit, dass 
diese Anregung offenbar in allen Städte und Gemeinden in NRW gestellt wurde. Aus 
Sicht des Städte- und Gemeindebundes ist der Antrag unzulässig, weil es der Partei 
nicht um ein Sachanliegen geht, sondern um eine rechtsmissbräuchliche Inanspruch-
nahme öffentlicher Stellen, um den Ansichten der Partei Publizität zu verschaffen. Da-
her sind die Räte bzw. zuständigen Ausschüsse nicht verpflichtet, sich mit der Eingabe 
der Republikaner inhaltlich zu befassen. Gleichwohl ist die Anregung dem Rat bzw. 
zuständigen Ausschuss vorzulegen, da § 24 GO NRW dem Bürgermeister kein eigenes 
Vorprüfungsrecht einräumt. 
 
Gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Gemeinde Ostbevern ist für die Erledigung 
von Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NRW der Haupt- und Finanzaus-
schuss zuständig. 
 
Die Ende November 2015 vorgesehene Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses ist 
ausgefallen. Die Verwaltung schlägt daher vor, dass der Rat von seinem Rückholrecht 
Gebrauch macht. 
 
 
 
 
 
Wolfgang Annen 
Bürgermeister 

Hubertus Stegemann 
Fachbereichsleiter 

 

 
 


